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Haidlmayr, Freundinnen und Freunde vom 

An den 

22. Juni 1995, Nr. 1385/J, betreffend eine 

Resolution für ein Gleichstellungsgesetz für 

behinderte Menschen 

XlX.GP.-NR 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Dr. Heinz Fischer 

A33& lAS 
1995 -08- 1 0 

Parlament A38S. IJ 
1017 Wie n 

Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie bei­

geschlossene - schriftliche Anfrage der Abgeordneten Theresia 

Haidlmayr vom 22. Juni 1995, Nr. 1385/J, betreffend eine Resolution 

für ein Gleichstellungsgesetz für behinderte Menschen, beehre ich 

mich folgendes mitzuteilen: 

Zu den Fragen 1 bis 7; 

Zur Beantwortung dieser Fragen verweise ich auf die Beantwortung 

der gleichlautend an den Herrn Bundeskanzler gerichteten schriftli­
chen parlamentarischen Anfrage Nr. 1374/J. 

Beilage l! // 

A·1012 Wien, Stuben ring 1, Telefon (0222) 71100·6708, Telefax (0222) 5870366 
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IJ 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Haidlmayr, Freundinnen und Freunde 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend eine Resolution für ein Gleichstellungsgesetz für behinderte Menschen 

Am 20. April 1995 wurde eine von naHezu 49.000 Menschen unterschriebene "Resolution 
für ein Gleichstellungsgesetz" für behinderte Menschen von Betroffenen an den Präsidenten 
des Nationalrates übergeben. Diese iösterreichweite Unterschriftenaktion wurde von 
Mitgliedern des "Forums der Behinderten- und KrüppeJinitiativen" initiiert und von 
zahlreichen Gruppen, Initiativen und V~reinen aus dem Behindertenbereich unterstützt und 
getragen. 

In dieser Resolution wird eine gesetzliche Regelung gefordert die sicherstellt, daß 
Diskriminierungen von behinderten Menschen in allen Lebensbereichen wie z.B. öffentliche 
Verkehrsmittel, öffentlicher Raum, Wohnen, Ausbildung, Arbeit. etc. in Zukunft 
verhindert werden. Weiters werden Regelungen gefordert die sicherstellen, daß die zu 
schaffenden (Menschen-) Rechte auch ei~geklagt werden können. 

Um dieses Ziel zu erreichen wird die Schaffung 
Antidiskriminierungsgesetzes verlangt \ sowie die 
behinderter Menschen in der Bundesverfassung. 

I 

eines Gleichstellungs- bzw. eines 
Verankerung der Gleichstellung 

Da die Diskriminierung behinderter Menschen alle Lebensbereiche erfaßt, stellen die 
unterfertigten Abgeordneten daher folgende 

ANFRAGE: 

1. 'Wie lautet Ihre Meinung zu den Inhalten und Forderungen der der Anfrage 
j 

beigelegten Resolution? 

2. Welche Möglichkeiten sehen Sie, um in Ihrem Ressort vorhandene Diskriminierungen 
zu beseitigen? 

3. Wie stehen Sie zu der Forderung nach Schaffung emes umfassenden 
Gleichstellungsgesetzes? 

4. Sind Sie bereit, einen konkreten Beitrag zur Schaffung emes solchen Gesetzes zu 
leisten? 
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5. 

6. 

7. 

Wenn nein: welches sind die Gründe dafür? 

Wie stehen Sie zu der Forderung nach emer Verankerung der Gleichstellung 
behinderter Menschen in der Verfassung? 

Sind Sie bereit als ersten Schritt alle in die Kompetenz Ihres Ressorts fallenden 
Gesetze nach diskriminierenden Stellen untersuchen zu lassen? Wenn nein: welches 
sind die Gründe dafür? 
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BUS und BAHN für AI~I~E __ ! 
RESOLUTION 

für ein GLEICHSTELLUNGSGESETZ 
Behinderte Menschen (z.B. mit Rollstuhl) können die öffentlichen Verkehrsmittel nicht benut­
zen. Deshalb verlanf.!en wir. daß alle öffentlichen Verkehrsmittel (für den Personennahverkehr 
und Personenfernverkehr) behindenengerecht ausgestattet und mit Hubplattformen als Ein­
stief.!shilfe aUSf.!erüstet werden. Die Kosten dieser zukünftigen Ausstattunf.! der öffentlichen - - "- '-

·Verkehrsmittel sollen über die erhöhte Mineralölsteuer abgedeckt werden. 
\Vir fordern auch eine gesetzliche Regelung. die sicherstellt. daß Diskriminierungen von be­
hinderten Menschen nicht nur im Bereich Verkehr, sondern in allen Lebensbereichen - wie: 
öffentlicher Raum. \\' ohnen. Ausbildung. Arbeit - verhindert werden. Solche Re!!elun!!en 
zur Gleichstellung (Anti-Diskriminierung) müssen erreichen. daß behinderte Mens-chen aus 
keinem Lebensbereich ausgeschlossen und mit allen anderen gleichf.!estellt werden: sie 
müssen diese (Menschen-) Rechte auch einklagen können. .... .. . 

Diese Resolution wird dem Österreichischen Nationalrat als Petition übergeben werden. 

Vor- und Zuname Anschrift Geb.Datum Unterschrift 
Datum der 
Unterstutz!:. 

Bine wenden! 
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H U['; und BA H~' für A LLE~ HESOLl'TJOT\' für cin GLEJCHSTELLt~!'\(;S(;ESI:TZ 

MCIll-chCIl mit UChlll(knll1~ell smd tJi:llch 111 \'Ielen Lebcnsbcreichell erhchlJcher ()I~f..rllnlllll·nlll~ :Il"~l" 
setzt. SIL' wereiell nicht (!Iei(h !:!e:!chtl'i. In ihrl.!l1 Enlfaltun!!Sllltl!:!llChkellcn hehmden. ill iim'lI 1;.l1t"~'kld;!II· 
t!CI1 bevormullde!. dun':;l viclrIillit!l' Formen :1l1lä!!licher Gl'walt (durch Inslilulionell. ahn audl dmdl eill­
~elne PerSOI1CIl) lli~l;lIillill!t.:rt. E~ (!ihl blshcr kern rechlliches IIlSll1lmenlarllllll. I11lt d~~111 sich Iwl!llIdntl' 
MCl1schcl1 zur Vv'ehr sctzen konnel1~ 
l)l:sh;Jlh \'l~ri"nt!cJ1 wir ein Gleichslell\ll1!:!s- oder Antidiskrimil1ierun!!s!!t:st:ti'. bz.\\'. dll' \'l'rlassllll~'~rL'cht­
Ilchl' Gkichste-lIull~ behllldcrlcr Ivienscht:il 111 allt:n Lchensla!.!l'Il. \'~t:nn 0 lIllI i\1L;l1sCIJL'IIIl:l:llIt: lind 
Gkichberechllf!ung ~cehl. miissen behillCkne Menschen ihre RcclllL' ~cnchllJch einfordern lind ourchsCIZL'n 
können. Die amcrikanischc Bchillciencnbl'wc!!un!! hat I t)<)() ein solches Gt:sctz berell~ erbl11nft. SClthl'l' 

'f:ibt es von Behllldcncn in !!:iI1Z Europ:1 imine;: wieder Aktionen und Versuchc. entsprechendc '~\!sctzlichl' 
Re!!elun!!en zu en-eichen, 
\:'h~s "BL~S und B:lhn für :tllc" betrifft. so ist damit der ~esamte öffentlich fin:lI1zierte PC!rsoncnnah- IIno Per­
sonenfern\'erkehr wie z.B. st;idtische Busse. Bundes-~und Postbus . .,e. SchiilL'rtransporte. Linien im Schii­
ICI'"crkehr. StraLknbahnen. U-Bahn. S-Bahn. Bundesbahn us\\'o !!emeinl. Es !!eht damm. Oll' öffentlichen 
Vcrkehrsmitlcl barriereirci für alie Menschen ZtJ!!änglich zu machcnulld z..O. mit Hubplallformcn Cl);'.\\. 
Hubliften) auszustatten. Als Vorbild kann auf di~ un)erikanischcn Gesetze zur Al1lidiskriminierul1f, ver­
wiesen werden. die beWirkt haben. daG in den gcsamten USA die Busse mit Hubpl:mformcn aU~f!erüstct 
sind, Auch il1 Deutschland ~ind in7..wischen schon \'iele hundcl1c Nicderflurbussc mit cllIsprechcndcn Ein­
stiegshilfen im Einsmz.. 

Beispiele für Diskriminierung: 

• \l·,lenn Gesetze und Verordnun!!en !!ellen. die Stllfen bei Fllß!!tingetiiben::äl1!!en. vor Gcsch;iften und 
öffentlichen Gebäuden (Schule. Post usw.) zulassen. so ist d1es diskriminie;end: 

• wenn nicht genügend barrierefreie und behindenengerechtc Wohnu!1!!cn !!ebaut und <Jn Behlndenc 
verQebcn werdcn~ und damit ein Zwang zu Heimeiliweisun!!en erz.eut!t wi~·d. so ist dies dlSkrn11lnlerel1J: 

• wenn Menschen aus Man!2el an Pfle!!e!:!eld und ambulanteii Dienstel; nicht wählen können. ob ~ic 7.U 

Hause oder im Heim Ass(stenzdienste 'lind pflegerische Hilfen bekommen. so ist dies diskriminierend: 
• wenn Kinder für bi ldun!!sun fähi g erk lärt werden. so ist dies diskriminierend: 
• wenn behindene Kinder~in Kinder!!anen und Schule nicht inte!!rien werden. weil sich die Kinder!::ärten 

I und Sdlllie~l nicht en.tsprechend ~ig:ll1isie~~Il. s~ ist die~diskri'Tninierend: . ~ 

lJ
l • wenn slcn AmleT. ölrentll':/ie uno pr:\'~llC betneDe von oer pnlc:!1:. behllldenc tdenscnci1 anzusl::!llcil. 

ireikaufen können oder behinderte Menschen schlechter bezahlt werden als nichtbehindene. so Ist dies 
diskriminierend: 

• wenn behinciene Menschen ohne ihre Zustimmunf: sterilisiert werden können. so ist die~ di~kritninierend, 

Diese Resolution ist eine Initiative folgender Vereinigungen: 
Behincierten-lnfom1alionszentrum BIZEPS. Wien. EvanQelischer Diako·1ieverein. Saizburg. Initiative Min­
derheitenjahr 1994. Österreich. Inte2ration Österreich :El1erninili:llivfn für 2emeinsame~s Leben behin­
derte.r und nichtbehinderter Menschen. Imeressen!!emeinschaft pri\'ate: Behindenenemriclllungen. Tirol. 
Lebenshilfe Salzbur!!. Mobiler Hilfsdienst. Domblrn. Innsbruck. Salztur!:, Österreichischer Blindenver­
band. Östcrreichjsch~e~ Forum der Behinderten- und Kruppelinitiativer!. Österreichische Geselischaft für 
}'1uskelkr~mke. Osterreichischer Zivilinvalidenverband. SozialberalUn! für Menschen mit Behinderun!!. 
Tiro!. Tlroler Sozialparlamenl. Treffpunkt für Behinderte und Kichtbehindene. Domblrn. Verein Arci1(!. 
Tirol. Verein Domino. Linz. Verein i-Punkt. Hallein. Verein lnte!!rierte; Wohnen 1WO. Innsbruck, \/erein 
Miteinander. Linz. Verein zur Förde~ng körperbehindener Menschen. ~·irol. Verein zur Inte~ration f!eiSli~ 
behmdener Menschen 1GB. Tiro!. Osterreichische Arbeits!!emeinscilaft Rehabilitation OAR - Dach­
organisation der öSlerreichischen Behindertenverbände. Unte~rstützer sll1d noch vieie weitere \'ereme. die 
hier nicht einzeln erwähnt werden lind die Mitglieder der genannten übe Tegionalen Verbände sind. 

Kontaktadressen. Anforderung von Unterschriftenlisten: , ~ 

B URGE?\LAl\"D: J:lI1ette Ro:b:lrd. Garten!::. 14. 71:; I Halbturr.. NIEC'ERÖSTERREJCH: M:lria Brand!. 
Dr.Danzin!:!erSIT. 18. 15::; Tanendorf. OBERÖSTERREJCH: Verein MJ1ein<Jnde, - Man:arclt' M4Ider. 
Re:hte Donaustraße 7.4010 Linz. SALZBURG: Iml!!ard Fuchs. Behilldertenbeauftfo!:!te der Uni\'ersitj:. 
AkudcmiestT. 16. 5020 Salzbun.:. STEJERj\'lARK: Jo~ei Mik!. Den!!!~. 18. 80~2 Gj"~z. TmOL: Volker 
SchönwIese. Achselkopfweg 1.-6020 lnnsbruck. VORARLBERG: El,erhard Zumtobe!. Schutzenst;. 6. 
6850 Dombirn, WIEN: BIZEPS - M<Jnin Ladstätter. Juchgasse 17/4. 1030 Wien. 

Rücksendung der ausgefü.llten linterschriftenlisten bis spätestens 31.10.1994 an: 
Volke]' Sc.bönwiese. Achselkopfweg I. 602C1lnnshruck 

-----------------------------
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